
 1

                            

              Gladbacher Turngau 1863 e.V.

GTG
                  

     
                          Regionalwettkampf männlich 2025 

Turnverbände/Gaue Mönchengladbach Aachen und Düren 
 

Ausschreibung 
 

Veranstalter: 
Gladbacher Turngau 1863 e.V.

GTG
 

Ausrichter: TuS Porselen e.V. 

Termin: 
 
Zeitplan: 
 

04.10.2025 
 
Einturnen: 13:00 Uhr 
Beginn:      13:45 Uhr 

Ort: 
 

Turnhalle Porselen 
Ullrichstraße in 52525 Heinsberg-Porselen 

Ansprechpartner: Rene‘ Puttin: rputtin@tus-porselen.de 
Kampfrichter: Helmut Morjan: helmutmorjan@t-online.de 

Horst Nießen: horst-niessen@t-online.de 
Meldungen: Verena Mertens: v-mertens@web.de  

 
                                                    Wettkampfprogramm 
 

W-Nr. Wettkampf Anforderung Jahrgang 

1.4.09 Vierkampf bis AK 9 DTB P1 - P5 2016 und jünger 

1.4.11 Vierkampf bis AK 11  DTB P2 - P6 2014 und jünger 

1.4.13 Vierkampf bis AK 13 DTB P3 - P7 2012 und jünger 

1.6.13 Sechskampf bis AK 13 DTB P5 - P8 2012 und jünger 

1.6.15 Sechskampf bis AK 15 DTB P5 - P8 2010 und jünger 

1.6.16 Sechskampf AK offen DTB P5 - P9 Offen 

 
Anmerkung: In der Altersklasse bis 13 Jahre werden ein Vier- und ein Sechskampf 
ausgeschrieben. Ziel ist es hier die Resonanz abzufragen. In Absprache mit den Vereinen soll 
hier nur der Wettkampf geturnt werden zu dem mehr Mannschaften melden. 
 
Übungen gemäß Handbuch Gerätturnen männlich 2015, sowie aktuelle 
Ergänzungen/Änderungen 
Für den Geräteumbau während des Einturnens sind die Betreuer zuständig 
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Mannschaftsbildung:  
Eine Mannschaft besteht aus zwei bis sechs Turnern eines Vereins. An jedem Gerät können 
alle Turner turnen, die Summe der drei höchsten Wertungen bildet das Geräteergebnis. 
Wenn eine Mannschaft altersbedingt weniger als 4 Turner zur Verfügung hat, können 
Wertungen von ein oder zwei Turner aus einer jüngeren Altersklasse mit in das 
Mannschaftsergebnis einfließen. Die in ihrer jeweiligen Altersklasse erturnten Gerätewertungem 
fließen mit in das Mannschaftsergebnis ein. Die Turner müssen nicht zwei Mal turnen! 
Mannschaften müssen bis zum Meldeschluss mit den Namen der Mannschaftsmitglieder (ggfs. 
auch aus jüngeren Altersklassen) angemeldet werden. Änderungen bei den 
Mannschaftsmitgliedern können in begründeten Ausnahmefällen bis eine Woche vor 
Wettkampfbeginn nachgemeldet werden. 
 
Startberechtigung: 
Das Startrecht wird durch die gültige Rahmenordnung und die gültige Fachgebietsordnung 
Gerätturnen geregelt. Näheres regelt der gültige RTB-Leitfaden. Wettkampfgemeinschaften 
sind zulässig, die Mannschaften müssen über einen Verein gemeldet werden.  
 
Kampfrichter*innen: 
Die Kampfrichter werden von den Vereinen mit angemeldet. Für die ersten beiden 
Mannschaften ist jeweils ein Kampfrichter zu melden. Ab vier Mannschaften ist ein weiterer 
Kampfrichter zu stellen. 
Ansonsten sind mit der Meldung je fehlendem Kari 50,00 € mit der SEPA Lastschrift  zu zahlen 
zzgl. der Kosten des Ersatz-Kari, die gesondert in Rechnung gestellt werden. Die gemeldeten 
Karis sind verpflichtet für den gesamten Wettkampf zur Verfügung zu stehen. 
Für Kampfrichter die gemeldet wurden, aber trotzdem nicht zum Wettkampf erscheinen werden 
dem Verein jeweils 50,00 € in Rechnung gestellt. 
Die Vereine, werden gebeten darauf zu achten, dass ihre Kampfrichter am Wettkampftag in der 
offiziellen Wettkampfkleidung antreten. 
 
Meldegebühr: 
Die Zahlung der Meldegelder erfolgt grundsätzlich über Einzugsermächtigung. Die Meldegebühr 
je Mannschaft beträgt 22,00 €. Die Einzugsermächtigung muss an Verena Mertens v-
mertens@web.de versendet werden. 
 
Meldeinhalte: 
Die Turner sind namentlich über die Anmeldeliste zu melden. 
Bei verspäteter Meldung ist keine Teilnahme möglich. 
Abgegebene Meldungen sind verbindlich. Treten gemeldete Mannschaften nicht an, ist die 
Meldegebühr trotzdem zu entrichten und die gemeldeten Karis sind zu stellen. 
 
Meldeschluss: 
Freitag 26.09.2025 
 
Mit Abgabe der Meldung werden die Bedingungen dieser Ausschreibung anerkannt. 
Vereine, deren Einzugsermächtigung bzw. deren Startgeld bis zum Meldeschluss nicht 
vorliegen, können am Wettkampf nicht teilnehmen, ggf. ist eine Bestätigung zum Wettkampf 
mitzubringen. 
Nachmeldungen von Mannschaften sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
 
Auszeichnungen: 
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Die erstplatzierten Mannschaften werden mit einem 
Wanderpokal ausgezeichnet. 
 
Gerätehöhen am Sprung: 
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P4: Bock:  1,00 m 
P5/P6:  Kasten quer, Pferd oder Tisch mind. 1,10 m 

(bis Jg. 14 - P6: Kasten 0,90 m möglich) 
P7/P8:  Tisch, mind. 1,20m  
P9:   Tisch: 1,35m 
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA- Lastschrift 
 
An (Zahlungsempfänger) 
 
Gladbacher Turngau 1863 e.V. 
Vierhausstrasse 12 
41236 Mönchengladbach 
 
            
 

Regional-Mannschaftswettkampf am 04.10.2025 
 

 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 
Zahlungen von 
 
Meldegeld:          Mannschaft              je 22,00 € =  € ________ 
 

 
        fehlende Kampfrichter  je 50,00 € =  €  ______ 

 
 
         insgesamt €    
  
 
bei Fälligkeit (siehe Ausschreibung) zu Lasten meines/unseres Girokontos 
 
 
DE bei    

Vereins- IBAN Nr.  Bankverbindung   

 
durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden 
Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht angenommen. 

 
 
 

Vereinsname 
 
 

 Anschrift Verein 

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
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Hinweise: 
 
 
 
 

 
Veröffentlichung 
von 
persönlichen 
Daten und 
Bildern 
(Datenschutz-
erklärung) 

 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Wettkampf um 
eine öffentliche Veranstaltung handelt. Wir behalten uns 
vor, Bild- und Tonaufnahmen von Beteiligten und Gästen 
sowie Ergebnislisten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
zu erstellen, zu verarbeiten und zu verbreiten soweit diese 
nicht im Einzelfall widersprechen. 
Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1Lit. f DSGVO. Das 
berechtigte Interesse des DTB und RTB besteht darin, 
Veranstaltungen gemäß seiner Satzungsziele 
durchzuführen und im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit 
über die Inhalte der Veranstaltungen zu informieren. 
Eine Beschreibung der Rechte als Betroffener ist in der 
DTB-Datenschutzerklärung unter www.dtb.de/datenschutz 
zu finden. 
Der meldende Verein hat seine Teilnehmer*innen darüber 
zu informieren. 
 
 
 

 
Haftung 
 
 

 
Veranstalter und Ausrichter haften nicht für Diebstahl und 
sonstige Schadensfälle. 
 
 
 

   

  
 
 

 

 Es wird eine Cafeteria angeboten 
 

 


